
Sicherheit mit Zukunft.

Wenn Sie sich auf unsere 
Zahnversicherung verlassen, 
haben Sie gut lachen
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Unsere Zahnversicherung 
schont Ihr Budget
Gesunde Zähne sind ein kostbares Gut. Doch 

trotz sorgfältiger Pflege können krankheits­

bedingte oder andere Ereignisse eintreten, 

die nicht nur zu schmerzhaften Behandlungen 

sondern auch zu unerwartet hohen Kosten 

führen können. Unsere Zahnpflege-Versiche­

rungen verringern ihr finanzielles Risiko.

Die Leistungsvergütung im Rahmen der versi­

cherten Leistungsstufen umfasst alle durch 

einen Zahnarzt erbrachten diagnostischen 

und therapeutischen Massnahmen, inkl. 

Zahnregulierungen, Prophylaxe und zahn­

technische Leistungen (Labor).

	 Massgebend für alle Leistungen sind in jedem Fall die gültigen «Allgemeinen Versicherungsbedin­
gungen AVB für die Krankenpflege-Zusatzversicherungen».

Wählen Sie die Leistungsstufe, die Ihnen 
am besten entspricht

	 ZV Stufe I  = Kostenübernahme von 30 %, max. Fr. 1000.– pro Kalenderjahr

	 ZV Stufe II = Kostenübernahme von 60 %, max. Fr. 2500.– pro Kalenderjahr

Erschwingliche Prämien
(Tarifauszug gültig ab 01.01.2008 / Prämie pro Monat)

	 ZV I	 ZV II	 ZV I + ZV II

Kinder bis zum 5. Altersjahr	 Fr.   1.—	 Fr. 31.—	 Fr. 32.—

Kinder vom 6. bis 10. Altersjahr	 Fr.   6.50	 Fr. 39.50	 Fr. 46.—

Jugendliche vom 11. bis 18. Altersjahr	 Fr. 11.—	 Fr. 41.—	 Fr. 52.—

Erwachsene vom 26. bis 45. Altersjahr	 Fr. 17.60	 Fr. 44.—	 Fr. 61.60
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Ihr Gutschein für ein Beratungsgespräch

Name ___________________________________________________________________________

Vorname ________________________________________________________________________

Strasse __________________________________________________________________________

PLZ/Ort__________________________________________________________________________

Telefon P  ___________________________	 G _________________________________________

Geburtsdatum _______________________	E-mail ______________________________________

Sofern Sie beide Leistungsstufen (ZV I und	

ZV II) abgeschlossen haben, beteiligen wir 

uns mit 90 %, max. Fr. 3500.– an Ihren Zahn­

arztkosten. Dieser Leistungsanspruch bezieht 

sich jeweils immer pro Kalenderjahr.

Für Kinder kann der Beitritt bis zum 6. Alters­

jahr ohne zahnärztliches Attest vorgenom­

men werden. Aquilana verzichtet daher in 

diesen Fall auf jeglichen Vorbehalt. Bei einem 

 Ja, Ihre Zahnversicherung interessiert mich.

Frau	 Herr

Wir übernehmen bis zu 3500 Franken 
Ihrer Zahnarztkosten

späteren Beitritt hat Ihr Zahnarzt auf dem 

Antragsformular Angaben über den Zustand 

Ihrer Zähne zu machen und die Aufnahme 

kann nur mit saniertem Zahnsystem vorbe­

haltsfrei erfolgen.

So empfiehlt sich auch der Abschluss einer 

Zahnversicherung jedenfalls zu einem Zeit­

punkt, wo Sie noch schmerzfrei sind und 

rundum lachen können.

 Bitte kontaktieren Sie mich  Gerne erwarte ich Ihre schriftliche Offerte
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Das sind die Vorteile für Sie:
n	Sie kennen Ihre persönlichen Erwartungen für den Fall der Fälle. Und wir haben für Sie 

die individuelle Lösung.

n	Wir beraten Sie kompetent und freundlich und sie dürfen auch auf eine sorgfältige	
und rasche Abwicklung (Vergütungen innerhalb von 2 Wochen) ihrer Leistungs­
ansprüche zählen.

n	Der Abschluss der Zahnversicherung ist jederzeit möglich. Dies bei saniertem Zustand 
der Zähne und längstens bis zum 65. Altersjahr. Es bestehen keine Karenzfristen.

n	Aquilana kennt keine Prämienunterschiede für Männer und Frauen.

n	Die Leistungen der Zahnversicherung werden auch im Falle einer zahnärztlichen	
Behandlung im Ausland erbracht.
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